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An die 
AGMV-Newsletter-Abonnentinnen  
und -Abonnenten 

 

Geltendmachung Zusatzurlaub 
für nächtlichen Bereitschaftsdienst 
 

  Berlin, 24. Januar 2013 

Liebe Mitarbeitervertreter/innen,  

liebe Mitarbeiter/innen in den Mitgliedseinrichtungen des DWBO, 

 

strittig ist zwischen Mitarbeiter/innen und Geschäftsführungen in Mitgliedseinrichtungen des 

DWBO seit geraumer Zeit die Berücksichtigung nächtlicher Bereitschaftsdienste (BD) für die 

Gewährung von Zusatzurlaub nach § 28b AVR.DWBO. 

Der AGMV-Vorstand und die Arbeitnehmerseite der AK.DWBO vertreten die Auffassung, dass 

nächtliche Bereitschaftsdienste nach vorausgegangenen höchstrichterlichen Urteilen zu ande-

ren ähnlichen Tarifwerken bei der Gewährung des Zusatzurlaubs für Nachtarbeit zu berück-

sichtigen sind. 

Die Arbeitgeber in der AK.DWBO und Geschäftsführungen der Mitgliedseinrichtungen des 

DWBO beharrten hingegen darauf, dass dem nicht so sei und gewährten den Zusatzurlaub 

auch nach entsprechenden Geltendmachung nicht. 

In einem dieser Fälle urteilte zunächst das Arbeitsgericht Berlin, dann das Landesarbeitsge-

richt (LAG) Berlin Brandenburg (Anlage 1), dass geleistete Nachtarbeitsstunden im Bereit-

schaftsdienst für der Gewährung von Zusatzurlaub anzurechnen seien. 

Der betroffene Arbeitgeber begehrte Revision vor dem Bundesarbeitsgericht (BAG). 
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Das BAG stellte mit einem Schreiben vom 14.01.2013 (Anlage 2) klar, dass die Revision ohne 

Erfolgsaussichten sei und regte, auch zur Kostenvermeidung, eine Rücknahme derselben an.  

 

Damit steht fest, dass auch geleistete Nachtarbeitsstunden im Bereitschaftsdienst Anspruch 

auf Zusatzurlaub gemäß der Staffelung des § 28b AVR.DWBO auslösen. 

 

Wir raten allen betroffenen Mitarbeiter/innen ihren  Anspruch für das Jahr 2012 indivi-

duell geltend zu machen. (Eine Vorlage dazu finden Sie in den Anlagen zu diesem Newslet-

ter. Die Anlagen mit den Rechtsquellen sollten der Geltendmachung beigefügt werden!) 

 

Ihr AGMV-Vorstand 
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Mustergeltendmachung als Worddatei  auf unserer Homepage unter folgendem Link abruf-

bar: http://www.agmv-dwbo.de/newsletter/newsletter/newsletter-2013  

Absender: 

 

An die  Geschäftsführung / Personalabteilung 

der/ des…… 

 

Berlin(od. anderer Ort), den ……………….  . 

 

Zusatzurlaub für geleistete nächtliche Bereitschaft sdienste 2011 und 2012 

Sehr geehrte Damen und Herren,                        

 

In den Jahren 2011 und 2012 habe ich nächtliche Bereitschaftsdienste geleistet, die bei der 

Berechnung des jeweils zu gewährenden Zusatzurlaubes nach § 28b AVR.DWBO keine Be-

rücksichtigung fanden. 

 

Durch zwischenzeitlich erfolgte Rechtsprechung (Anlage 1) und ein diesbezügliches Schrei-

ben des BAG (Anlage 2) ist nunmehr geklärt, dass die Herausnahme  von Bereitschafts-

dienstzeiten  aus § 28b Abs. 4 AVR.DWBO  einer Überprüfung am Maßstab des § 6 Abs. 5  

Arbeitszeitgesetz (ArbZG) nicht standhält. 

 

Vor diesem Hintergrund bitte ich um Nachberechnung und -gewährung des ohne die o.g. 

Herausnahme zustehenden Zusatzurlaubes für in 2011 geleistete und dienstplanmäßig er-

fasste Nachtbereitschaftsdienste. 

 

Gleiches gilt für in 2012 geleistete und dienstplanmäßig erfasste Nachtbereitschaftsdienste 

und den daraus in 2013 resultierenden Zusatzurlaubsanspruch. 

 

Mit freundlichen Grüßen   

………………………… 

(Unterschrift) 

Anlagen:  
(1) Urteil des LAG Berlin Brandenburg vom 29.06.2011                 
(2) Schreiben des BAG vom 14.01.2013 bezogen auf die Revision gegen das unter (1) ge-
nannte Urteil  


























